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(54)  Fassadenbauelement  

(57)  Die  Erfindung  betrifft  ein  Fassadenbauelement 
mit  einem  Träger  (8),  einem  Schwellholz  (10)  und 
dazwischen  mit  diesen  verbundenen  Stützen  (4,  6)  und 
mit  zwischen  Träger,  Schwellholz  und  Stützen  angeord- 
neten  Füllungen,  wobei  die  Stützen,  der  Träger  und  das 
Schwellholz  formschlüssig  miteinander  verbunden  sind 
und  als  Rahmen  zur  Aufnahme  der  Füllungen  ausgebil- 
det  sind.  Die  Stützen  (4,  6)  weisen  oberseitig  und  unter- 
seitig  eine  Nut  (12,  14)  auf,  in  die  eine  komplementär 
geformte  Feder  (16,  18)  des  Trägers  (8)  und  des 
Schwellholzes  (10)  eingreift.  Die  außenseitigen  Nut- 
wandungen  (20,  22)  der  Stützen  (4,  6)  übergreifen  die 
Außenseiten  des  Trägers  (8)  und  des  Schwellholzes 
(10). 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Fassadenbauelement 
gemäß  Oberbegriff  des  Anspruchs  1. 

Es  ist  bekannt,  zur  Erstellung  von  Fassaden,  bei- 
spielsweise  von  Wintergärten,  senkrechte  Stützen,  Trä- 
ger  für  das  Dach  und  Schwellhölzer  als  tragende 
Bauteile  zu  montieren  und  dazwischen  nichttragende 
Elementrahmen,  beispielsweise  zur  Aufnahme  von  Fül- 
lungen,  wie  Glasscheiben,  anzubringen,  beispielsweise 
durch  Verschrauben.  Dies  hat  den  Nachteil,  daß  die 
Fassaden  in  der  Ansicht  wenig  ansprechend  erschei- 
nen,  weil  im  Bereich  der  Stützen  sehr  viel  Fläche  durch 
die  Stützen  und  die  beiderseitigen  Elementrahmenteile 
verbraucht  wird.  Verwendet  man  weniger  Stützen,  um 
das  Erscheinungsbild  zu  verbessern,  müssen  größere 
Längen  überbrückt  werden,  wozu  insbesondere  die  Trä- 
ger  stärker  ausgebildet  werden  müssen.  In  jedem  Falle 
wird  relativ  viel  Material  verbraucht.  Ein  weiterer  Nach- 
teil  besteht  darin,  daß  zusätzlich  die  Fugen  zwischen 
den  Elementrahmen  einerseits  und  den  Stützen,  Trä- 
gern  und  Schwellhölzern  andererseits  abzudichten 
sind.  Die  bekannte  Elementbauweise  ist  daher  insge- 
samt  recht  material-,  zeit-  und  kostenaufwendig. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  besteht 
darin,  ein  Fassadenbauelement  zu  schaffen,  mit  dem 
Fassaden  einfacher,  schneller,  material-  und  kosten- 
sparender  erstellbar  sind  unter  gleichzeitiger  Erzielung 
eines  optisch  ansprechenderen  Erscheinungsbildes. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Anspruch  1  ange- 
gebene  Erfindung  gelöst. 

Vorteilhafte  und  zweckmäßige  Weiterbildungen  der 
erfindungsgemäßen  Aufgabenlösung  sind  in  den  Unter- 
ansprüchen  angegeben. 

Die  Erfindung  schafft  ein  Fassadenbauelement, 
das  insgesamt  in  sich  tragend  ausgebildet  ist.  Das  erfin- 
dungsgemäße  Fassadenbauelement  ist  so  ausgebildet, 
daß  die  bisher  separaten  Bauteile,  nämlich  Stützen, 
Träger,  Schwellhölzer  und  Elementrahmen,  praktisch  in 
einem  Stück  kombiniert  ausgebildet  sind,  so  daß  insbe- 
sondere  die  separate  Herstellung  von  Elementrahmen 
für  Füllungen,  wie  Glasscheiben  o.  ä.  entfallen  kann. 
Die  Erfindung  ermöglicht  eine  stufenlose  Verschiebung 
der  Stützen.  Die  Schwellhölzer  und  Träger  sind  gemäß 
einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  im  Verbindugnsbe- 
reich  mit  den  Stützen  gleich  ausgebildet.  Die  Höhe  und 
Stärke  der  Teile  des  Fassadenbauelementes  sind  belie- 
big  wählbar,  wodurch  das  Fassadenbauelement  leicht 
an  Fußböden,  Decken  und  statische  Anforderungen 
anpaßbar  ist.  Das  erfindungsgemäße  Fassadenbauele- 
ment  ermöglicht  eine  wesentlich  material-  und  kosten- 
sparendere  und  wegen  der  geringeren  Breite  im 
Bereich  der  Stützen  eine  zugleich  optisch  ansprechen- 
dere  Bauweise.  Die  Montagezeiten  werden  erheblich 
verkürzt.  Es  brauchen  nur  noch  die  Füllungen  einge- 
setzt  zu  werden,  da  die  Funktion  der  bisherigen  Ele- 
mentrahmen  von  dem  erfindungsgemäßen 
Fassadenbauelement  mit  übernommen  wird.  Das  erfin- 
dungsgemäße  Fassadenbauelement  eignet  sich  zur 

Herstellung  insbesondere  aus  Holz.  Es  kann  aber  auch 
aus  allen  anderen  im  Bauwesen  bekannten  Materialien 
hergestellt  werden.  Durch  die  erfindungsgemäß  vorge- 
sehene  Nut/Federverbindung  zwischen  den  Stützen 

5  und  dem  Träger  und  dem  Schwellholz  in  Verbindung  mit 
einer  Verschraubung  werden  eine  besonders  hohe  Sta- 
bilität  und  Festigkeit  erreicht,  wobei  die  Stabilität  und 
Festigkeit  durch  die  weitere  Ausbildung  nach  Anspruch 
14  noch  weiter  erhöht  werden. 

10  Die  Erfindung  soll  nachfolgend  anhand  der  beige- 
fügten  Zeichnung,  in  der  ein  Ausführungsbeispiel  dar- 
gestellt  ist,  näher  erläutert  werden. 

Es  zeigt 

15  Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  auf  einen  Teil 
eines  Fassadenbauelementes, 

Fig.  2  einen  Schnitt  A-A  durch  das  Fassadenbau- 
element  nach  Fig.  1  und 

Fig.  3  einen  Schnitt  B-B  durch  das  Fassadenbau- 
20  element  nach  Fig.  2. 

Gleiche  Bauteile  in  den  Figuren  der  Zeichnung  sind 
mit  den  gleichen  Bezugszeichen  versehen. 

Die  Zeichnung  zeigt  ein  Fassadenbauelement  2, 
25  bestehend  aus  wenigstens  einer  Stütze  4,  6  und  einem 

Träger  8  für  ein  Dach  sowie  einem  Schwellholz  10.  Die 
Stützen  4,  6  weisen  ober-  und  unterseitig  eine  Nut  12, 
14  auf,  in  die  eine  komplementär  geformte,  außenseitig 
ausgebildete  Feder  16,  18  des  Trägers  8  und  des 

30  Schwellholzes  10  eingreift. 
Die  außenseitigen  Nutwandungen  20  und  22  sind 

länger  ausgebildet  als  die  innenseitigen  Nutwandungen 
24  und  36  und  übergreifen  den  Träger  8  und  das 
Schwellholz  10  außen. 

35  Die  Breite  der  Nut  addiert  mit  der  Breite  der  innen- 
seitigen  Nutwandung  entspricht  in  etwa  der  Stärke  des 
Trägers  und  der  Stärke  des  Schwellholzes. 

Der  Boden  28  der  oberseitigen  Nut  12  verläuft  zur 
innenseitigen  Nutwandung  24  hin  unter  einem  Winkel 

40  nach  unten,  und  der  Boden  30  der  unteren  Nut  14  ver- 
läuft  zur  innenseitigen  Nutwandung  26  hin  unter  einem 
Winkel  nach  oben.  Die  obere  und  untere  Stirnfläche  32 
und  34  der  außenseitigen  Nutwandung  20  und  22  sind 
jeweils  von  innen  nach  außen  schräg  abwärts  ausgebil- 

45  det. 
In  den  den  Stirnseiten  36  und  38  der  innenseitigen 

Nutwandungen  24  und  36  der  Stützen  4,  6  gegenüber- 
liegenden  Flächen  40,  42  des  Trägers  8  und  des 
Schwellholzes  10  ist  wenigstens  eine  Hinterlüftungsnut 

so  44,  46  und  48,  50  ausgebildet,  mit  der  senkrechte,  in 
den  Seitenflächen  49,  51  der  Stützen  4,  6  ausgebildete 
Hinterlüftungsnuten  52,  53  ausgerichtet  sind. 

Vorzugsweise  weisen  die  innenseitigen  Nutwan- 
dungen  24,  26  der  oberen  und  unteren  Nut  12,  14 

55  wenigstens  eine  oberseitige  bzw.  unterseitige  Feder  70, 
72  auf,  welche  im  montierten  Zustand  des  Fassaden- 
bauelementes  in  komplementär  dazu  ausgebildete 
Nuten  46,  50  eingreifen,  die  in  den  den  Nutwandungen 
24,  26  gegenüberliegenden,  nach  unten  bzw.  nach 
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5.  Fassadenbauelement  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  außenseitigen  Nutwan- 
dungen  (20,  22)  länger  ausgebildet  sind  als  die 
innenseitigen  Nutwandungen  (24,  26). 

5 
6.  Fassadenbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  2 

bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Boden 
(28)  der  oberseitigen  Nut  (12)  zur  innenseitigen 
Nutwandung  (24)  hin  unter  einem  Winkel  schräg 

10  abwärts  verläuft. 

7.  Fassadenbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  2 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Boden 
(30)  der  unterseitigen  Nut  (14)  zur  innenseitigen 

15  Nutwandung  (26)  hin  unter  einem  Winkel  schräg 
nach  oben  verläuft. 

8.  Fassadenbauelement  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  in  den  den  Stirnseiten  (36,  38)  der  innenseiti- 
gen  Nutwandungen  (24,  26)  der  Stützen  (4,  6) 
gegenüberliegenden  Flächen  (40,  42)  des  Trägers 
(8)  und  des  Schwellholzes  (10)  wenigstens  eine 
Hinterlüftungsnut  (44,  48)  ausgebildet  ist. 

25 
9.  Fassadenbauelement  nach  Anspruch  8,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  in  den  Seitenflächen  (49, 
51)  der  Stützen  (4,  6)  wenigstens  eine  mit  der  Hin- 
terlüftungsnut  (44,  48)  des  Trägers  (8)  und  des 

30  Schwellholzes  (10)  ausgerichtete  Hinterlüftungsnut 
(52,  53)  ausgebildet  ist. 

oben  zeigenden  Stirnseiten  40,  42  des  Trägers  8  und 
des  Schwellholzes  10  ausgebildet  sind,  vgl.  Fig.  2. 

Das  Schwellholz  10  und  der  Träger  8  sind  vorzugs- 
weise  im  Verbindungsbereich  mit  den  Stützen  4,  6 
gleich  ausgebildet,  wie  dies  der  Fig.  2  zu  entnehmen  ist. 

Die  Stützen  4,  6  weisen  im  Querschnitt  etwa  T- 
Form  auf,  wie  dies  die  Fig.  3  zeigt,  mit  einer  Kopfleiste 
56  und  einer  schmaler  als  die  Kopfleiste  ausgebildeten 
Stegleiste  58,  wobei  der  Übergang  von  der  Kopfleiste 
zur  Stegleiste  rechtwinklig  ist,  so  daß  an  der  Kopfleiste 
senkrecht  verlaufende  Flächen  60,  62  beiderseits  der 
Stegleiste  58  gebildet  werden,  die  mit  den  innenseitigen 
Flächen  64,  66  der  ober-  und  unterseitigen  Federn  10 
und  18  des  Trägers  8  und  des  Schwellholzes  10  fluch- 
ten  und  zusammen  mit  letzteren  Flächen  eine  rundum- 
laufende  Anlagefläche  für  eine  Füllung,  beispielsweise 
Glasscheibe,  bilden.  Die  Kopfleiste  56  weist  einen  tra- 
pezförmigen  Querschnitt  auf,  vgl.  Fig.  3. 

Die  Endstützen  sind  auf  der  der  Füllungsseite 
gegenüberliegenden  Außenseite  vorzugsweise  gerade 
ausgebildet,  wie  dies  in  der  Fig.  3  gestrichelt  einge- 
zeichnet  ist. 

Die  Verbindung  der  Stützen  4,  6  mit  dem  Träger  8 
und  dem  Schwellholz  10  kann  mit  Hilfe  von  Schloß- 
schrauben  68  erfolgen  im  Bereich  der  den  Träger  und 
das  Schwellholz  übergreifenden  äußeren  Nutwandun- 
gen  20  und  22,  vgl.  Fig.  1  und  2. 

Patentansprüche 

1.  Fassadenbauelement  mit  einem  Träger,  einem 
Schwellholz  und  dazwischen  und  mit  diesen  ver- 
bundenen  Stützen  und  mit  zwischen  Träger, 
Schwellholz  und  Stützen  angeordneten  Füllungen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stützen  (4,  6), 
der  Träger  (8)  und  das  Schwellholz  (10)  form- 
schlüssig  miteinander  verbunden  sind  und  als  Rah- 
men  zur  Aufnahme  der  Füllungen  ausgebildet  sind. 

10.  Fassadenbauelement  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Stützen  (4,  6)  im  Quer- 

35  schnitt  etwa  T-Form  mit  Kopfleiste  (56)  und  Steglei- 
ste  (58)  aufweisen,  wobei  in  den  Seitenflächen  (49, 
51)  der  Stegleiste  (58)  die  Hinterlüftungsnuten  (52, 
53)  ausgebildet  sind. 

2.  Fassadenbauelement  nach  Anspruch  1,  dadurch  40 
gekennzeichnet,  daß  eine  Nut/Federverbindung 
(12,  14,  16,  18)  zwischen  den  Stützen  (4,  6)  und 
dem  Träger  (8)  und  dem  Schwellholz  (10)  vorgese- 
hen  ist. 

45 
3.  Fassadenbauelement  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stützen  (4,  6) 
oberseitig  und  unterseitig  eine  Nut  (12,  14)  aufwei- 
sen,  in  die  eine  komplementär  geformte  Feder  (16, 
1  8)  des  Trägers  (8)  und  des  Schwellholzes  (1  0)  ein-  so 
greift. 

4.  Fassadenbauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  außen- 
seitigen  Nutwandungen  (20,  22)  die  Außenseiten  55 
des  Trägers  (8)  und  des  Schwellholzes  (10)  über- 
greifen. 

11.  Fassadenbauelement  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  stegleistenseitigen  Flä- 
chen  (60,  62)  der  Kopfleiste  (56)  mit  den  innenseiti- 
gen  Flächen  (64,  66)  der  ober-  und  unterseitigen 
Federn  (10,  18)  des  Trägers  (8)  und  des  Schwell- 
holzes  (10)  ausgerichtet  sind  und  zusammen  mit 
diesen  eine  rundumlaufende  Anschlagfläche  für 
eine  Füllung  bilden. 

12.  Fassadenbauelement  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  für  die  Verbindung  der  Stützen  (4,  6)  mit  dem 
Träger  (8)  und  dem  Schwellholz  (10)  Schloßschrau- 
ben  (68)  im  Bereich  der  äußeren,  den  Träger  und 
das  Schwellholz  außen  übergreifenden  Nutwan- 
dungen  (20,  22)  vorgesehen  sind. 

13.  Fassadenbauelement  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  oberen  und  unteren  Stirnflächen  (32,  34) 
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der  außenseitigen  Nutwandungen  (20,  22)  von 
innen  nach  außen  schräg  abwärts  ausgebildet 
sind. 

4.  Fassadenbauelement  nach  einem  der  vorherge-  s 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  innenseitigen  Nutwandungen  (24,  26)  der 
oberen  und  unteren  Nut  (12,  14)  der  Stützen  (4,  6) 
wenigstens  eine  oberseitige  bzw.  unterseitige 
Feder  (70,  72)  aufweisen,  die  im  montierten  10 
Zustand  des  Fassadenbauelementes  in  komple- 
mentär  dazu  ausgebildete  Nuten  (46,  50)  der  den 
Nutwandungen  (24,  26)  gegenüberliegenden,  nach 
unten  bzw.  nach  oben  zeigenden  Stirnseiten  (40, 
42)  des  Trägers  (8)  und  des  Schwellholzes  (1  0)  ein-  15 
greifen. 

5.  Fassadenbauelement  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Schwellholz  (10)  und  der  Träger  (8)  im  Ver-  20 
bindungsbereich  mit  den  Stützen  (4,  6)  gleich  aus- 
gebildet  sind. 

55 
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